
Anlage zur Beschlussvorlage der Stadtverordnetenver sammlung der Stadt 
Eberswalde am 22.10.2009, Richtlinie für die Inansp ruchnahme eines 
„Eberswalde-Passes“ 
 
 
Stadt Eberswalde 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Richtlinie für die Gewährung eines „Eberswalde-Pass es“ 
 
 
1. Zuwendungszweck 
Die Stadt Eberswalde gewährt nach Maßgabe dieser Ri chtlinie 
bestimmten Gruppen von Menschen mit geringem Einkom men, sofern 
sie ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Eberswalde hab en, den 
„Eberswalde-Pass“. Inhaberinnen und Inhaber des „Eb erswalde-
Passes“ erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 50 % d er 
Benutzungsgebühr bzw. des Eintrittspreises für nach folgend 
aufgeführte Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie   
Veranstaltungen in Trägerschaft der Stadt Eberswald e. 
 
Damit soll Einwohnerinnen und Einwohnern mit Hauptw ohnsitz in 
der Stadt Eberswalde, die aus den in Nr. 2 aufgefüh rten 
Gründen wirtschaftlich benachteiligt sind, die Teil nahme am 
gesellschaftlichen Leben in der Stadt erleichtert w erden. 
Der „Eberswalde-Pass“ berechtigt zur Inanspruchnahm e von o. g. 
Ermäßigung in folgenden Einrichtungen und für folge nde 
Veranstaltungen: 
 
- Stadtbibliothek 
- Museum in der Adlerapotheke einschließlich Stadtf ührungen 
- Zoo 
- Familiengarten 
- Veranstaltungen des Kulturamtes  
 
2. Anspruchsberechtigte 
 
Anspruchsberechtigt sind Einwohnerinnen und Einwohn er mit 
Hauptwohnsitz in der Stadt Eberswalde, wenn sie fol gende 
Leistungen erhalten: 
 
1. Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld nach dem SGB  II 
2. Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei  
   Erwerbsminderung nach dem SGB XII 
3. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
 
 
Anspruchsberechtigt sind auch die Mitglieder der  
Bedarfsgemeinschaft bzw. der dem Haushalt zugehörig en 
Personen einer Leistungsempfängerin bzw. eines  



Leistungsempfängers 
 
3. Antragstellung/Ausstellung 
 
Der Antrag auf Ausstellung eines „Eberswalde-Passes “ ist in 
schriftlicher Form bei der Stadt Eberswalde, Bürger amt, zu 
stellen. Dafür ist ein Formular der Stadt Eberswald e zu 
verwenden, das auch aus dem Internet abgerufen werd en kann. 
Die Antragstellung ist auch online möglich, jedoch muss der 
Pass gegen Unterschriftsleistung im Bürgeramt persö nlich 
entgegengenommen werden.  
 
Bei der Antragstellung bzw. Abholung sind der gülti ge 
Personalausweis bzw. ein gültiger Reisepass sowie d er aktuelle 
Leistungsbescheid vorzulegen. Die Gültigkeit des Pa sses 
richtet sich nach der Gültigkeit des Leistungsbesch eides. 
 
Der „Eberswalde-Pass“ gilt für alle Mitglieder eine r 
Bedarfsgemeinschaft bzw. für alle dem Haushalt zuge hörigen 
Personen. 
 
Jedes Mitglied ab vollendetem sechsten Lebensjahr e rhält einen 
eigenen „Eberswalde-Pass“. 
 
Die Ausstellung eines „Eberswalde-Passes“ erfolgt, abhängig 
von der Gültigkeit des Leistungsbescheides, für max imal ein 
Jahr. Die Gültigkeit des ausgestellten Passes kann drei Mal 
für je maximal ein Jahr, wiederum in Abhängigkeit v on der 
Gültigkeit des jeweils aktuellen Leistungsbescheide s, durch 
das Bürgeramt verlängert werden. 
 
Alle mit dem „Eberswalde-Pass“ verbundenen Leistung en können 
erst ab dem Tag der Ausstellung in Anspruch genomme n werden. 
 
Inhaberinnen und Inhaber des Passes müssen sich ab vollendetem 
14. Lebensjahr auf Nachfrage mit ihrem Personalausw eis oder 
ihrem Reisepass, ersatzweise mit einem anderen Doku ment mit 
Lichtbild, ausweisen können. 
Die Gültigkeit des Passes kann bei Vorlage eines ak tuellen 
Leistungsbescheides bis zu drei Mal verlängert werd en. 
 
Wird der Hauptwohnsitz der Inhaberin bzw. des Inhab ers des 
„Eberswalde-Passes“ in der Stadt Eberswalde abgemel det, ist 
der Pass der Stadt Eberswalde, Bürgeramt, zurückzug eben. Zur 
Rückgabe verpflichtet sind die Inhaberinnen bzw. In haber auch, 
wenn der Anspruch auf in Nr. 2 benannte Leistungen erloschen 
ist. 
 
4. Antragsformular 
 
Das zu verwendende Antragsformular ist der Richtlin ie als 
Anlage beigefügt. 



 
Über die Internetseite der Stadt www.eberswalde.de , Button 
„Eberswalde-Pass“, kann das Antragsformular gleich ausgefüllt 
und online verschickt oder heruntergeladen werden. 
 
5. Inkrafttreten 
 
Die Richtlinie tritt am Tage nach der Veröffentlich ung im 
Amtsblatt für die Stadt Eberswalde in Kraft. 
Damit tritt die Richtlinie für den „Sozialpass“ der  Stadt 
Eberswalde vom 20.11.1997 außer Kraft. 
 
 
 
 
Eberswalde, den ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antrag auf einen „Eberswalde-Pass“ 
(nur für Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohn sitz in der Stadt 
Eberswalde) 
 

 
Name                  Vorname                 Gebur tsdatum 
 
               
PLZ                   Wohnort                         
 
                      Straße/Hausnummer    
 
Ich beantrage den Eberswalde-Pass für mich und für folgende weitere 
Mitglieder in meinem Haushalt/meiner Bedarfsgemeins chaft 
 
     Name                  Vorname        Geburtsda tum 
 
1                           
    
2    
 
3 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
     
Vorgelegter behördlicher Nachweis, Behörde, Gültigk eit:  
 
Grundsicherung für Arbeitssuchende/Sozialgeld: 
 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: 
 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 
 
Sozialhilfe: 
 
Ausgewiesen durch PA-Nr.: 
 
Hiermit versichere ich, dass alle Angaben wahrheits gemäß gemacht wurden. 
Ich bin darüber informiert, dass der Missbrauch des  Passes bei 
Bekanntwerden zum Einzug desselben führt. 
 
 
Ort, Datum                              Unterschrif t der Antragstellerin/ 
                                        des Antrags tellers 
 
 
Datum/Bearbeiter/in:                    Datum/Empfa ngsbestätigung Pass   
 
 
Verlängert bis:/Unterschrift Bearbeiter/in 
 

 
 
 

 

    

  

    

      

     

      

      

      

 



 
 
 
Anlage zur Richtlinie für den „Eberswalde-Pass“ 
 
 
„Eberswalde-Pass“ (Muster) 
 
 
Vorderseite: 
 
 

Eberswalde-Pass 
 
________        
Nr.                                       Haushalts mitglieder 
                                          bis zum v ollendeten 
______________________________________    sechsten Lebensjahr:  
Name, Vorname(n)      geb.am: 
 
______________________________________ 
Anschrift: 
 
_______________________   ____________ 
Unterschrift              gültig bis: 
Stadt Eberswalde 
Bürgeramt 
 
Dieser Pass ist ab vollendetem vierzehnten Lebensja hr nur in 
Verbindung mit einem Lichtbilddokument gültig. 
 
 
 
 
 
Rückseite: 
 
 
 
Verlängerung der Gültigkeitsdauer 
 
 
bis_______ Stempel____________ Unterschrift _______ ________ 
                               Datum 
 
 
bis_______ Stempel____________ Unterschrift _______ ________ 
                               Datum 
 
 
bis_______ Stempel____________ Unterschrift _______ ________ 



                               Datum 
 
 
 


